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Ergebnisüberblick 
 
Im Auftrag der Westfalenwind Etteln Ost GmbH & Co. KG aus Paderborn wurde der Standort auf den Flächen 
der Gemeinde Borchen in Nordrhein-Westfalen für eine Windenergieanlage vom Typ ENERCON E-138 EP3 E3 
mit 160 m Nabenhöhe schalltechnisch untersucht.  
 
Das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes NRW hat per Erlass 
am 29.11.2017 gefordert, die LAI-Hinweise mit Stand 30.06.2016 anzuwenden. Kernstück in den LAI-Hinwei-
sen ist die Verwendung des so genannten „Interimsverfahrens“ welches den Wegfall der Bodendämpfung, so-
wie den Wegfall der meteorologischen Dämpfung Cmet, sowie die Berücksichtigung von frequenzselektiven 
Schalleingangsdaten vorsieht. Diese Vorgaben sind in dieser Prognose berücksichtigt worden. 
 
Die neue Windenergieanlage vom Typ ENERCON E-138 EP3 E3 mit 160 m Nabenhöhe wird gemäß Herstel-
lerdatenblatt Nr. D02438346_3.0 der ENERCON Global GmbH im Betriebsmodus „NR IIs“ mit 104,0 dB(A) 
frequenzselektiv zzgl. eines Aufschlags für den oberen Vertrauensbereich gemäß LAI-Hinweisen von  
2,1 dB(A) berücksichtigt.  
 
Bei der vorliegenden Schallimmissionsprognose befindet sich bei einer Windgeschwindigkeit von 10 m/s in  
10 m Höhe bzw. bei 95 % der Nennleistung, kein Immissionspunkt im Einwirkbereich der neu geplanten An-
lage (inklusive Berücksichtigung eines pauschalen Zuschlags von 2 dB(A) für Reflexionen), daher wurde keine 
Ermittlung der Vorbelastung und der Gesamtbelastung durchgeführt.  
 
Die Zusatzbelastung durch die neu geplante Anlage beträgt an den für sie maßgeblichen Immissionspunkten 
(Richtwert in Klammern): 
 

- IP J „Etteln Evers” (45,0 dB(A)) ein Beurteilungspegel von 33,5 dB(A) 
- IP B1 (W) Hs. GM „Bohmweg 19/19a“ (42,5 dB(A)) ein Beurteilungspegel von 27,7 dB(A) 
- IP D2 WA Hs. „Talweg 9“ (40 dB(A)) ein Beurteilungspegel von 29,4 dB(A) 

 
Alle Angaben beziehen sich auf die Nachtstunden von 22:00 Uhr bis 6:00 Uhr. 
 
Aufgrund der Tatsache, dass sich kein Immissionspunkt im Einwirkbereich der neu geplanten Anlage befindet, 
ist die neue, hier beurteilte Anlage im Betriebsmodus „NR IIs“ ohne Ermittlung der Gesamtbelastung genehmi-
gungsfähig. 
 
Folgt man den vorangegangenen Festsetzungen und nachfolgenden detaillierten Ausführungen, so bestehen 
gegen die Errichtung der geplanten Windkraftanlage vom Typ ENERCON E-138 EP3 E3 mit 160 m Naben-
höhe im Betriebsmodus „NR IIs“, im Falle einer Beurteilung nach der TA-Lärm inkl. Berücksichtigung der 
neuen LAI-Hinweise, keine Bedenken. 
 
Zur Tagzeit von 6:00 Uhr bis 22:00 Uhr befindet sich keiner der hier berücksichtigten Immissionspunkte im 
Einwirkbereich der neu geplanten Windenergieanlage. Dementsprechend ist auch für die Tagzeit keine Ermitt-
lung der Vor- und der Gesamtbelastung erforderlich.  
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Paderborn, 08.08.2025 
 
 
reko GmbH & Co. KG        reko GmbH & Co. KG 
 
  
Reinhard Korfmacher        i.A. Martina Schöttler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mitglied im Arbeitskreis Geräusche Windenergieanlagen 
 

Veröffentlichung und Vervielfältigung an Dritte ist unter Angabe des Zwecks nur mit schriftlichem Einverständnis der reko GmbH & 
Co. KG gestattet. Weitergabe an Genehmigungsbehörden sowie an die finanzierenden Banken ist zulässig.  
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Gesamtübersichtsplan (nicht maßstabsgetreu) 
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Detaillageplan (nicht maßstabsgetreu) 
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Aufgabenbeschreibung 
 
Der Auftraggeber, die Westfalenwind Etteln Ost GmbH & Co. KG aus Paderborn, plant auf den Flächen der 
Gemeinde Borchen eine Windenergieanlage. Gemarkung, Flur- und Flurstücksnummer entnehmen Sie bitte 
den weiteren Verfahrensunterlagen. 
 
Die geplante Windenergieanlage ist vom deutschen Hersteller ENERCON, vom Typ E-138 EP3 E3 mit einem 
Rotordurchmesser von 138,3 Metern und einer Nabenhöhe von 160 Metern. Die Nennleistung dieses Typs 
liegt bei 4.260 kW.  
 
Die vorliegende Schallimmissionsprognose wurde auf Grundlage der LAI-Hinweise mit Stand vom 30.06.2016 
erstellt. Kernstück in den LAI-Hinweisen ist die Verwendung des so genannten „Interimsverfahrens“ für hoch-
liegende Schallquellen, welches den Wegfall der Bodendämpfung, den Wegfall der meteorologischen Dämp-
fung Cmet sowie die Berücksichtigung von frequenzselektiven Schalleingangsdaten vorsieht. Diese Vorgaben 
sind in dieser Prognose berücksichtigt worden. 
 
Die Koordinaten der neuen Anlage wurden dem amtlichen Lageplan des öffentlich bestellten Vermessungsin-
genieurs Dipl.-Ing. Frank Brülke mit Datum vom 26.03.2025 im UTM ETRS Koordinatensystem entnommen. 
 
Die Koordinaten, Anlagendaten und Schallleistungspegel bzw. Oktavspektren der Vorbelastungsanlagen sind 
uns im Zuge der Bearbeitung eines anderen Projektes vom Kreis Paderborn per Excel-Liste vom 03.06.2024 
übermittelt worden und per Mail vom 04.06.2024 und 01.07.2025 ergänzt worden. Die detaillierten Daten kön-
nen dem Kapitel „Projektinhalte“ entnommen werden, die Standorte sind auf den Übersichtskarten dargestellt 
worden.  
 
Da sich kein Immissionspunkt im Einwirkbereich der neu geplanten Anlage „FLE 18 / Minstal II“ befindet, sind 
die Vorbelastungsanlagen ebenso wie weitere gewerbliche und landwirtschaftliche Vorbelastungen im weite-
ren Verlauf dieser Prognose nicht berücksichtigt worden.   
 
Der Standort liegt im Kreis Paderborn, in Nordrhein-Westfalen. 
 
Es sollen die Wohngebäude, die sich in der näheren Umgebung zu den Windkraftanlagen befinden, auf die zu 
erwartende Belastung durch die Geräuschimmissionen hin untersucht werden. 
 
Dabei handelt es sich im Detail um die Immissionspunkte IP B WA bis IP X, die in den vorangegangenen 
Übersichtskarten dargestellt sind und in dem Kapitel Projektinhalte mit Koordinaten im UTM ETRS 89 System 
der Zone 32 beschrieben worden sind. 
 
Bei den Immissionspunkten, die in der Bezeichnung kein „WA“ „(W)“ oder „WR“ enthalten, handelt es sich um 
Wohnhäuser, die teilweise land- bzw. forstwirtschaftlichen Betrieben angegliedert sind und im Außenbereich 
liegen und somit zu Dorf- Kern- oder Mischgebieten nach der Bau-NVO gehören. Sie unterliegen somit dem 
nächtlichen Richtwert von 45 dB(A). 
 
Im Fall der Immissionspunkte die in ihrer Bezeichnung ein „WA“ oder „(W)“ enthalten, wurde durch Recher-
chen entsprechender Bebauungspläne bzw. des Flächennutzungsplans der Gemeinde Borchen festgelegt, 
dass es sich hierbei um allgemeine Wohngebiete WA bzw. Wohnbauflächen (W) gemäß FNP handelt. Der 
nächtliche Richtwert liegt hier bei 40 dB(A). 
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Im Fall der Immissionspunkte die ein „WR“ in ihrer Bezeichnung haben, handelt es sich um ein reines Wohn-
gebiet, welches ebenfalls durch Recherchen der entsprechenden B-Pläne eruiert wurde. Der nächtliche Richt-
wert liegt hier bei 35 dB(A). 
 
Alle Immissionspunkte die zusätzlich in ihrer Bezeichnung ein „GM“ enthalten, sind aufgrund ihres direkten 
Angrenzens an den Außenbereich als Gemengelage gemäß TA-Lärm 6.7 eingestuft. Das bedeutet, dass zwi-
schen den aneinandergrenzenden Gebietscharakteristika interpoliert wurde.  
 
Der NRW-Windenergieerlass vom 18.05.2018 greift diesen Sachverhalt unter Punkt 5.2.1.1 „Lärm“ auf: 
 

 
 
Auch das Windenergie-Handbuch von Monika Agatz greift diesen Sachverhalt in seiner 19. Auflage 
aus März 2023 ausführlich auf, siehe dazu folgende Auszüge aus den Seiten 172 und 173: 
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Eine detaillierte Beschreibung, wie wir die Einstufung der Immissionspunkte nach Gemengelage 
vorgenommen haben, befindet sich im Kapitel „Berechnungsvoraussetzungen“.  
 
Im weiteren Verlauf dieser Untersuchung werden im Kapitel „Berechnungsvoraussetzungen“ noch Kartenaus-
schnitte dargestellt, um die Immissionspunkte weiter zu dokumentieren.  
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Projektinhalte 
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Eingangsparameter 
 
Für jeden Immissionspunkt wurde der Schalldruckpegel bei einer Aufpunkthöhe von 5 Metern ermittelt. Dies 
entspricht in der Regel der Höhe der ersten Etage. Kann hier bereits der erforderliche Richtwert eingehalten 
werden, so reduziert sich der Wert bei einer geringeren Aufpunkthöhe z.B. im Erdgeschoss. 
 
Nachfolgend sind die Schalldaten nur der neuen Windkraftanlage aufgeführt. 
 
     LW, 6 m/sec  LW, 8 m/sec  LW, max 

     inkl. KT u. KI  inkl. KT u. KI  inkl. KT u. KI 
 
ENERCON E-138 EP3 E3        104,0 dB(A) 
Betriebsmodus NR IIs 
Herstellerdatenblatt Nr.  
D02438346_3.0 
 
In der Ausgabe der „Technischen Richtlinien zur Bestimmung des Schallleistungspegels TR 1 (01.03.2021, 
Revision 19)“ (Herausgeber: Fördergesellschaft Windenergie e.V.) wird gefordert, dass die A-bewerteten 
Schallleistungspegel je Wind BIN auf Nabenhöhe angegeben werden. Des Weiteren sind zu jedem Wind BIN 
die entsprechenden Spektren anzugeben. Aus diesen Daten soll dann das lauteste Spektrum, welches am 
Immissionsaufpunkt die höchsten Immissionen verursacht für die Schallausbreitung verwendet werden. 
 
Da die Herstellerangaben diese Informationen nicht enthalten werden die dort angegebenen A-bewerteten 
Schallleistungspegel und die zugehörigen Spektren, den Vorgaben aus der TR 1 Rev. 19 gleichgesetzt. 
 
Die geplante WEA wird gemäß Herstellerdatenblatt Nr. D02438346_3.0 im Betriebsmodus „NR IIs“ mit einem  
A-bewerteten Schallleistungspegel von 104,0 dB(A) frequenzselektiv, gemäß dem im Dokument angegebenen 
Oktavspektrum, zzgl. eines Aufschlags für den oberen Vertrauensbereich von 2,1 dB(A), mit 106,1 dB(A) be-
rücksichtigt. 
 
Der hervorgehobene Schallleistungspegel findet in dieser Prognose spektral Berücksichtigung. 
 
Zur Berücksichtigung der enthaltenen Sicherheiten in dieser Untersuchung verweisen wir an dieser Stelle auf 
das Kapitel „Qualität der Prognose“. 
 

 
Oktavspektrum ENERCON E-138 EP3 E3, BM NR IIs, zzgl. 2,1 dB(A) OVB 

 
Das vorangegangen dargestellte Spektrum entspricht dem Herstellerdokument D02438346_3.0, welches wir 
im Anhang dargestellt haben, zuzüglich des oberen Vertrauensbereichs von 2,1 dB(A) pro Oktav.  
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Berechnungsvoraussetzungen 
 
Gemäß TA Lärm vom 26.08.98 (in Kraft getreten 01.11.98) sind für genehmigungspflichtige Anlagen nach 
dem BImSchG Schallausbreitungsberechnungen gemäß DIN ISO 9613-2 durchzuführen, um eine Prognose 
über die Einhaltung der Immissionsrichtwerte nach Nr.6.1 der TA Lärm abgeben zu können. 
 
Am 16.11.2017 hat die Umweltministerkonferenz die neuen LAI-Hinweise mit Stand 30.06.2016 zur Kenntnis 
genommen. Am 29.11.2017 hat das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 
des Landes Nordrhein-Westfalen die Genehmigungsbehörden gebeten, die Hinweise als Erkenntnisquelle an-
zuwenden. 
 
Diese Berechnungsvorschrift wurde in der vorliegenden Untersuchung für alle Windenergieanlagen ange-
wandt. Dabei wurden folgende Parameter für die Dämpfungsberechnung angesetzt: 
 
Bei schalltechnischen Vermessungen von Windenergieanlagen durch § 26 / 28 BImSchG akkreditierte Mess-
institute werden der A-bewertete Schallleistungspegel und auch die oktavbandbezogenen, also die frequenz-
selektiven Werte, ermittelt. In dieser Prognose werden für alle Windenergieanlagen die frequenzselektiven 
Werte zu Grunde gelegt. 
 
Die Dämpfung auf Grund von Luftabsorption (Aatm) wird frequenzabhängig anhand nachfolgender Tabelle ge-
mäß DIN ISO 9613-2 für Temperaturen von 10°C und relativer Luftfeuchtigkeit von 70% bestimmt.  
 

 
 
Für die Berechnung der Bodendämpfung wird, gemäß LAI-Hinweisen Stand 30.06.2016, bzw. bezüglich des 
Interimsverfahrens, die Bodendämpfung Agr mit -3dB angesetzt. Dadurch ergibt sich eine Verdoppelung durch 
die Annahme, dass der Boden den Schall komplett reflektiert. 
 
Hierbei ist 
hs: Nabenhöhe der Windenergieanlage 
hr: Höhe des Aufpunktes (5 m) 
 
Dämpfung durch Abschirmung bzw. weiterer verschiedener Ursachen (Bewuchs, Bebauung etc.) bleibt unbe-
rücksichtigt. 
 
Der meteorologische Korrekturfaktor Cmet wurde in der Berechnung nach dem Interimsverfahren nicht berück-
sichtigt.  
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Der Cmet wird lt. DIN ISO 9613-2 wie folgt bestimmt: 
 

 

 
hs die Höhe der Quelle, in Metern 
hr die Höhe des Aufpunktes, in Metern 
dp der Abstand zwischen Quelle und Aufpunkt, projiziert auf die horizontale Bodenebene, in Metern 
C0 ein Standortfaktor, in Dezibel, der von den örtlichen Wetterstatistiken für Windgeschwindigkeit 

und –Richtung sowie Temperaturgradienten abhängt 
 
Grundlage dieser Schalluntersuchung sind Koordinaten nach Vorgabe des Auftraggebers, sowie weitere pro-
jektbezogene Angaben des Auftraggebers. 
 
Die Lage der Immissionspunkte wurde anhand einer digitalen topographischen Karte sowie der EMD Open 
Street Map festgelegt. Die Orographie des Geländes wurde in Form eines digitalen Höhenmodells auf Basis 
der 1:50.000er topographischen Karte berücksichtigt. 
 
Die Immissionspunkte in dieser Untersuchung sind als Flächen angelegt worden. Das gilt für einzelne Häuser 
als IP als auch für Wohngebiete. Dadurch kann die Ausbreitungsberechnung immer den lautesten Wert inner-
halb der Fläche ermitteln, auch wenn z. B. die Zusatzbelastung und die Vorbelastung von unterschiedlichen 
Seiten auf die Immissionspunkte einwirken. Dadurch ist aber auch bedingt, dass es durchaus vorkommen 
kann, dass für die jeweilige Berechnung für ein und denselben Immissionspunkt unterschiedliche Koordinaten 
ausgewiesen werden.  
 
In der Projektdateninhaltsseite ist jeweils der Mittelpunkt der entsprechenden Fläche ausgewiesen. 
 
Bei den Immissionspunkten, die wir als Flächen mit „Fl.“ bezeichnet haben, handelt es sich um die Außenkan-
ten der ausgewiesenen Wohnbauflächen gemäß Bebauungs- oder Flächennutzungsplan. Die Immissions-
punkte, die wir in der Beschreibung mit „Hs.“ gekennzeichnet haben, sind die maßgeblichen Wohnhäuser in-
nerhalb der jeweiligen Wohnbaufläche, die wir mit der konkreten Adresse und Hausnummer beschrieben ha-
ben.  
 
Nachfolgend zeigen wir Beispiele auf, wie auf Grundlage von Bebauungsplänen die Immissionspunkte festge-
legt wurden: 
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Nachfolgend ein Auszug aus dem Bebauungsplan „Vor der Schanze“ in Borchen-Etteln, der einen der 
maßgeblichen Immissionspunkte darstellt. 
 

 
Ausschnitt Bebauungsplan Nr. 2 „Vor der Schanze“ Borchen-Etteln (WA) 

 

 
Ausschnitt FNP Borchen-Etteln  
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Anhand der digitalen topographischen Karte wurden die Immissionspunkte wie nachfolgend beschrieben 
festgelegt:  
 

 
Auszug digitale topographische Karte IP „B WA & (W) Fl. Etteln 1“ 

 
Hier umfasst der Immissionspunkt „IP B WA & (W) Fl. GM“ die Außengrenze der Wohnbaufläche gemäß  
B-Plan „Vor der Schanze“ sowie im östlichen und südwestlichen Bereich die Außengrenze der Wohnbaufläche 
gemäß Flächennutzungsplan der Gemeinde Borchen.  
 
Die Immissionspunkte „IP B1 (W) Hs. GM“ und „IP B3 WA Hs. GM“ stellen Wohnhäuser im Randbereich zum 
Außenbereich dar und werden als Gemengelage mit 42,5 dB(A) eingestuft. Bei dem Immissionspunkt  
„IP B4 WA Hs.“ handelt es sich um ein Wohnhaus in der zweiten Reihe der Wohnbaufläche, dass mit dem 
Richtwert von 40 dB(A) für allgemeine Wohngebiete angesetzt wird.  
 
Der Immissionspunkt „IP B2 (W) Hs.“ grenzt zwar an ein Dorf- und Mischgebiet, aber nicht an den 
Außenbereich und wird daher nach Vorgabe des Kreis Paderborn nicht mehr wie zuvor als Gemengelage 
berücksichtigt, sondern wie der „IP B4 WA Hs.“ mit dem tatsächlichen Richtwert von 40 dB(A).  
 
Die Vorgehensweise bei der Einstufung von Immissionspunkten als Gemengelage gemäß TA-Lärm 6.7 möch-
ten wir nachfolgend kurz erläutern:  
 
Wie bereits beschrieben sind die Außengrenzen der ausgewiesenen Wohngebiete gemäß B-Plan „WA“ oder 
„WR“ oder der Wohnbauflächen gemäß FNP „(W)“ mit dem Zusatz „Fl.“ – Fläche gekennzeichnet. Da diese 
Immissionspunkte keine Wohnhäuser darstellen, werden sie in den Berechnungen nicht bewertet.    
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Die angenommenen relevanten Immissionspunkte sind jeweils die ersten bzw. nächstgelegenen Häuser zu 
den neuen Anlagen innerhalb der jeweiligen Fläche. 
 
In der vorliegenden Untersuchung grenzen diverse Immissionspunkte innerhalb eines allgemeinen Wohnge-
bietes (WA) oder einer Wohnbaufläche (W) mit einem Richtwert von 40 dB(A) unmittelbar an den Außenbe-
reich mit einem Richtwert von 45 dB(A). Diese Immissionspunkte haben wir gemäß TA-Lärm 6.7 als Gemen-
gelage eingestuft, d. h., es wird auf einen Zwischenwert zwischen den aneinandergrenzenden Richtwerten 
interpoliert, in diesen Fällen auf 42,5 dB(A). Die entsprechenden Immissionspunkte erhalten den Zusatz „GM“.  
 
Zusätzlich haben wir dann jeweils einen weiteren Immissionspunkt in der 2. Reihe des jeweiligen Wohngebie-
tes angelegt, der mit dem tatsächlichen Richtwert für allgemeine Wohngebiete bzw. Wohnbauflächen von  
40 dB(A) angesetzt worden ist.  
 
Im Fall des IP G WR Fl. GM und IP G1 WR Fl. GM handelt es sich um ein einreihiges reines Wohngebiet  
(35 dB(A)), welches direkt an den Außenbereich (45 dB(A)) grenzt. In diesem Fall haben wir auf den Zwi-
schenwert von 40 dB(A) interpoliert.  
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Immissionsrichtwerte gemäß TA-Lärm 
 
Die Beurteilung der nach den Berechnungsvorschriften der Richtlinie DIN ISO 9613-2 errechneten Schallpe-
geln an den Immissionspunkten, erfolgt nach den Immissionsrichtwerten, die in der TA-Lärm festgelegt sind. 
 
In der TA-Lärm (Abschnitt 6.1, Immissionsrichtwerte) heißt es: 
 
„Die Immissionsrichtwerte für den Beurteilungspegel betragen für Immissionsorte außerhalb von Gebäuden 
 
 
a) in Industriegebieten      70 dB(A) 
 
b) in Gewerbegebieten    tags  65 dB(A) 
       nachts  50 dB(A) 
 
c) in urbanen Gebieten    tags  63 dB(A) 
       nachts  48 dB(A) 
 
d) in Kerngebieten, Dorfgebieten   tags  60 dB(A) 
 und Mischgebieten    nachts  45 dB(A) 
 
e) in allgemeinen Wohngebieten   tags  55 dB(A) 
 und Kleinsiedlungen    nachts  40 dB(A) 
 
f) in reinen Wohngebieten    tags  50 dB(A) 
       nachts  35 dB(A) 
 
g) in Kurgebieten, für Krankenhäuser  tags  45 dB(A) 
 und Pflegeanstalten    nachts  35 dB(A) 
 
 
...........“. 
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Schalldruckpegel und Wirkung 
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Zusatzbelastung/Einwirkbereich 
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Der Einwirkbereich einer Anlage definiert sich gemäß TA-Lärm 2.2 wie folgt; 
 
2.2 Einwirkungsbereich einer Anlage 
 
Einwirkungsbereich einer Anlage sind die Flächen, in denen die von der Anlage ausgehenden Geräusche 
 

a) einen Beurteilungspegel verursachen, der weniger als 10 dB(A) unter dem für diese Fläche maßge-
benden Immissionsrichtwert liegt, oder 

b) …………….. 
 
Gemäß der TA-Lärm Normenzitate in der inhaltlichen Zusammenfassung der „Ergebnisniederschrift TA Lärm“ 
des MURL NRW über die Dienstbesprechung am 09.02.1999 sind außerhalb des Einwirkungsbereichs keine 
Prüfungen erforderlich. 
 
Dementsprechend sind nachfolgend die Einwirkbereiche für Dorf- Kern- und Mischgebiete mit 35 dB(A) in 
Grün, für allgemeine Wohngebiete mit 30 dB(A) in Rot, und für reine Wohngebiete mit 25 dB(A) in Türkis dar-
gestellt. 
 
Liegen Immissionspunkte gemäß Dorf- Kern- und Mischgebiet außerhalb der grünen ISO-Linie, gemäß allge-
meinem Wohngebiet außerhalb der roten ISO-Linie und gemäß reinem Wohngebiet außerhalb der türkisfarbe-
nen ISO-Linie, brauchen diese nicht weiter berücksichtigt werden. 
 
Da gemäß Vorgabe des Kreises Paderborn bereits im Zuge der Einwirkbereichsuntersuchung bzw. der Be-
stimmung der Zusatzbelastung die Einflüsse von Reflexionen und Abschirmungen an den jeweiligen Immissi-
onsorten direkt mitbestimmt werden sollen, haben wir bei der Bestimmung des Einwirkbereichs einen pau-
schalen Zuschlag für Reflexionen von 2 dB(A) berücksichtigt.   
 
Die entsprechenden ISO-Linien haben wir auf der nachfolgenden Karte mit einer dünnen Strichstärke und den 
Werten 33 dB(A) für Dorf-, Kern- und Mischgebiete bzw. Außenbereich, 28 dB(A) für allgemeine Wohngebiete 
und 23 dB(A) für reine Wohngebiete zusätzlich dargestellt.  
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Gemäß voran gegangener Einwirkbereichsuntersuchung befinden sich nachfolgend aufgeführte Immissions-
punkte im Einwirkbereich der geplanten Windenergieanlage ENERCON E-138 EP3 E3 im Betriebsmodus  
„NR IIs“. 
 
Hierbei handelt es sich um Aufpunkte, an denen die neue hier untersuchte Anlage nach dem Interimsverfahren 
bzw. nach den LAI-Hinweisen einen höheren Pegel verursacht als 10 dB(A) unter Richtwert/ Gemengelage-
richtwert, d. h.: 
 

- einen Pegel über 25 dB(A) für reine Wohngebiete,  
- einen Pegel über 30 dB(A) für allgemeine Wohngebiete/Wohnbauflächen (WA/(W)) 
- einen Pegel über 30 dB(A) für eine Gemengelage zwischen reinem Wohngebiet und Außenbereich 
- einen Pegel über 32,5 dB(A) für eine Gemengelage zwischen WA/(W) und Außenbereich  
- einen Pegel über 35 dB(A) für Dorf- Kern- & Mischgebiete bzw. Außenbereich. 

 
Basierend auf den vorab aufgeführten Einwirkbereichsgrenzen befindet sich kein Immissionspunkt im 
Einwirkbereich der neu geplanten Windenergieanlage E-138 EP3 E3 (FLE 18/Minstal II).  
 
Unter Berücksichtigung eines pauschalen Zuschlags für Reflexionen von 2 dB(A) (wie vorab beschrieben) 
befinden sich folgende Immissionspunkte im Einwirkbereich der neu geplanten Windenergieanlage und 
werden nachfolgend gesondert daraufhin untersucht, ob dort Reflexionen durch die neue WEA ausgelöst 
werden können.  
 
IP B2 (W) Hs. „Bohmweg 8“ 
IP D2 WA Hs. „Talweg 9“ 
IP J „Etteln Evers“ 
 
 
IP B2 (W) Hs. „Bohmweg 8“:  
 

 
Ausschnitt digitale topographische Karte IP B2 (W) Hs. mit Schallstrahl  
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Wie der Ausschnitt aus der digitalen topographischen Karte mit Darstellung des IP B2 (W) Hs. auf der voran 
gegangenen Seite zeigt, verfügt dieses Wohnhaus über gerade Fassadenfronten in Richtung der neu 
geplanten Windenergieanlage. Dementsprechend kann die neue WEA dort keine Reflexionen auslösen, die 
Schallstrahlen werden gemäß dem Prinzip „Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel“ in den freien Raum 
abgestrahlt. Zudem wird der Beurteilungspegel durch diverse vorgelagerte Gebäude und deren 
Abschirmwirkung noch weiter gemindert.  
 
Somit kann festgehalten werden, dass der IP B2 (W) Hs. aufgrund der Tatsache, dass hier keine Reflexionen 
entstehen können, als außerhalb Einwirkbereich zu betrachten ist und dementsprechend keine Ermittlung der 
Vor- und der Gesamtbelastung für diesen Immissionspunkt erfolgen muss.  
 
 
IP D2 WA Hs. „Talweg 9“:  
 

  
Ausschnitt digitale topographische Karte / Luftbild IP D2 WA Hs. mit Schallstrahl  

 
Wie der Ausschnitt aus der digitalen topographischen Karte mit Darstellung des IP J zeigt, verfügt dieses 
Wohnhaus in Richtung Osten über eine gerade Fassadenfront. Hier kann die neu geplante Windenergieanlage 
keine Reflexionen auslösen.  
 
Die Südfassade weist einen kleinen Winkel auf. Allerdings ist die Schenkellänge des hervorstehenden 
Gebäudeteils extrem gering. Dort auftreffende Schallstrahlen können nur so weit reflektiert werden wie der 
Vorsprung lang ist. Da der Vorsprung sehr klein ist, wird sich in dem Bereich, wo der Schallstrahl dementspre-
chend auftreffen könnte, kein maßgeblicher Immissionspunkt (0,5 m vor der Mitte des geöffneten Schlafzim-
merfensters) befinden. Zudem kommt der Schallstrahl aus 160 Metern Höhe und der Gebäudevorsprung ist 
hier maximal eingeschossig. Somit würde der reflektierte Schallstrahl eher auf den Boden als auf das 
Gebäude treffen.  
 
Somit kann festgehalten werden, dass der IP D2 WA Hs. aufgrund der Tatsache, dass hier keine Reflexionen 
entstehen können, als außerhalb Einwirkbereich zu betrachten ist. 
 
   



  

reko GmbH & Co. KG Sander Bruch Str. 10 33106 Paderborn      27 von 44 

 
 
 
IP J „Etteln Evers“:  
 

 
Ausschnitt digitale topographische Karte IP J mit Schallstrahl 

 
Wie der Ausschnitt aus der digitalen topographischen Karte mit Darstellung des IP J zeigt, verfügt dieses 
Wohnhaus über weitestgehend gerade Fassadenfronten. Lediglich die Ostfassade weist eine sehr kleine 
Einbuchtung auf. Allerdings ist die Schenkellänge der jeweils hervorstehenden Hauswand extrem gering. Dort 
auftreffende Schallstrahlen können nur so weit reflektiert werden wie der Vorsprung lang ist. Da der Vorsprung 
sehr klein ist, wird sich in dem Bereich, wo der Schallstrahl dementsprechend auftreffen könnte, kein maßgeb-
licher Immissionspunkt (0,5 m vor der Mitte des geöffneten Schlafzimmerfensters) befinden.  
 
Dementsprechend kann auch hier festgestellt werden, dass dieser Immissionspunkt als außerhalb 
Einwirkbereich zu betrachten ist und dementsprechend keine Ermittlung von Vor- und Gesamtbelastung für 
diesen Immissionspunkt erfolgen muss.   
 
 
 
Auf Basis der voran gegangenen Erläuterungen kann festgehalten werden, dass an keinem der drei 
Immissionspunkte, die durch einen Zuschlag für Reflexionen innerhalb des Einwirkbereichs der neu geplanten 
Windenergieanlage liegen würden, tatsächlich Reflexionen auftreten werden.  
 
Dementsprechend sind alle Immissionspunkte als außerhalb Einwirkbereich der neu geplanten Windenergie-
anlage „FLE 18 / Minstal II“ zu betrachten und es muss keine Ermittlung von Vor- und Gesamtbelastung 
erfolgen.  
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Qualität der Prognose  
 
Die Definition des oberen Vertrauensbereiches bezieht sich unter anderem auch auf den Beitrag „Zum Nach-
weis der Einhaltung der Immissionswerte mittels Prognose“ vom 08.02.2001 des Landesumweltamtes NRW.  
 
Hierbei wird davon ausgegangen, dass bei einer Pegeldifferenz von 2,5 dB(A) für nicht dreifach vermessene 
Anlagen, der ermittelte Beurteilungspegel mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 10% unterhalb des Richtwer-
tes liegen wird. 
 
Gemäß dem oben zitierten Artikel und den Festsetzungen in den neuen LAI-Hinweisen mit Stand 30.02.2016, 
wird der obere Vertrauensbereich wird wie folgt bestimmt: 
 
Man ermittelt zunächst die Standardabweichung der gesamten Prognose mit der Formel: 
 

 2

Pr

22

ognPRges  ++=  

 
In der Formel werden folgende Parameter bestimmt.  
 

Einmal ist R die Vergleichsstandardabweichung, die in der Richtlinie ISO 3740 und ISO 3747 beschrieben 
wird. „Diese Vergleichsstandardabweichung ist die Standardabweichung der Messergebnisse, die bei Einhal-
tung der im Messverfahren festgelegten Messbedingungen bei Wiederholungsmessungen an derselben Ma-
schine bei exakt gleichen Betriebsbedingungen, jedoch bei Messungen in verschiedenen Labors und durch 
verschiedene Personen auftreten kann.“ Sie wird in verschiedene Genauigkeitsklassen eingeteilt und hier in 
Anlehnung an die LAI-Hinweise mit 0,5 dB(A) angesetzt. 
 

Des Weiteren gibt es in der Formel das  P.  P ist die Produktionsstandardabweichung und kennzeichnet die 
Streuung der Messwerte, die bei Wiederholungsmessungen an Maschinen gleicher Bauart und gleicher Serie 
aufgrund der innerhalb der Serie zulässigen Fertigungstoleranzen auftritt. Lt. LAI-Hinweisen soll für einfach 
vermessene Anlagen ein Ersatzwert von 1,2 dB(A) gewählt werden. 
 
Gemäß der LAI-Hinweise Stand 30.06.2016 heißt es zusätzlich; 
„Liegt eine Mehrfachvermessung des Anlagentyps in einer anderen als der beantragten Betriebsweise vor, 
kann die durch die Mehrfachvermessung dokumentierte Serienstreuung auch auf die beantragte Betriebs-
weise übertragen werden.“ 
Das bedeutet, dass z. B. für schallreduzierte Betriebsweisen für die nur eine Einfachvermessung, oder eine 
Herstellerangabe vorliegt, auch der geringere obere Vertrauensbereich der z. B. aus einer 3fach Vermessung 
des Volllastbetriebs stammt, verwendet werden darf. 
 

Das  Progn kennzeichnet die Standardabweichung des Prognoseverfahrens. Sie wird unter anderem in der  
DIN ISO 9613-2 angegeben. Auf Grund des vermeintlich besseren Prognosemodells des Interimsverfahrens 
wurde in den LAI-Hinweisen mit Stand 30.06.2016 die Unsicherheit des Prognosemodells von 1,5 auf 1,0 
dB(A) verringert. 
 

 
Auszug LAI-Hinweise Stand 30.06.2016  
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Werden nun alle drei Werte ermittelt, so kann daraus nach obiger Formel die Standardabweichung der gesam-
ten Prognose ermittelt werden. Mit diesem ermittelten Wert und der Standardnormalvariable z, bei einer Irr-
tumswahrscheinlichkeit von 10% beträgt z = 1,28, kann der obere Vertrauensbereich aus 
 

gesOVL  28,1  

 
berechnet werden. 
 
Der Immissionsrichtwert ist mit der gewählten Irrtumswahrscheinlichkeit von 10% in diesem Fall eingehalten, 
wenn der prognostizierte Wert, incl. des Aufschlags auf den Schallleistungspegel von 1,28 * 1,64 dB ≈ 2,1 dB, 
für einfach vermessene Anlagen, bzw. Herstellerangaben (je nach Dokumentation enthaltener Sicherheiten) 
den Richtwert nicht übersteigt. 
 
Der obere Vertrauensbereich für mehrfach vermessene Anlagen, bzw. deren Verwendung auch für andere 
Betriebsmodi, liegt gemäß LAI-Hinweisen Stand 30.06.2016 deutlich unterhalb des vorangegangen berechne-
ten Wertes von 2,1 dB(A). Dieser obere Vertrauensbereich kann bei mehrfach vermessenen Anlagen teilweise 
bis auf ca. 1,4 dB(A) sinken. 
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Vergleichswerte Le,max,Oktav 
 
Im Hinblick auf eine spätere Abnahmemessung haben wir in Anlehnung an das Schreiben „Festlegung von 
Abnahmebedingungen für Windenergieanlagen und für andere technische Schallquellen“ des LANUV NRW 
vom 13.02.2018 sowie an das Papier zur Dienstbesprechung des LANUV NRW „Einführung der neuen LAI-
Hinweise zum Schallimmissionsschutz bei Windkraftanlagen – Beantwortung von Zweifelsfragen“ vom 
02.02.2018 das maximal zulässige Spektrum zum Nachweis der Nichtüberschreitung der Schallemissionen 
der geplanten WEA ermittelt. 
 
Im Schreiben „Festlegung von Abnahmebedingungen“ hat das LANUV NRW folgende Formulierung erarbeitet:  
 
„Wird eine emissionsseitige Abnahmemessung gefordert, ist im Anschluss mit den Ergebnissen der Abnahme-
messung mit den ermittelten Oktav-Schallleistungspegeln eine erneute Schallausbreitungsrechnung durchzu-
führen. Bei dieser Neuberechnung ist weder die Messunsicherheit, noch die Unsicherheit des Prognosemo-
dells zu berücksichtigen. Dabei ist der Vergleich mit den Ergebnissen einer Ausbreitungsrechnung unter An-
satz von Le,max durchzuführen. Die auf Basis des gemessenen Emissionsspektrums berechneten  
A-bewerteten Immissionspegel dürfen die auf Basis des in der Prognose angesetzten Emissionsspektrums 
berechneten A-bewerteten Immissionspegel nicht überschreiten. Die Emission darf keine relevante Tonhaltig-
keit aufweisen. 
 
Sofern das gemessene Spektrum in allen Oktaven die entsprechenden Werte des Le, max,-Spektrums nicht 
überschreitet, kann auf die Ausbreitungsberechnung verzichtet werden.“ 
 
Das maximal zulässige Spektrum Le, max, Okt haben wir gemäß o. g. Papier zur Dienstbesprechung des LANUV 
NRW wie folgt ermittelt:  
 

Le, max, Okt : LW, Okt +1,28 *  

 
Dabei entspricht LW, Okt dem Mittelwert aus mehreren Einzelmessungen, oder, falls eine Planung auf nur einem 
Messbericht beruht, dem in dem entsprechenden Messbericht dokumentierten Spektrum oder, bei nicht ver-
messenen Anlagen dem vom Hersteller angegebenen Spektrum.  
 
Lo, Okt stellen das Maß für die Auswirkungen des genehmigungskonformen Betriebs inklusive aller erforderli-
chen Zuschläge zur Berücksichtigung von Unsicherheiten dar und dürfen nicht überschritten werden. Sie gel-
ten somit auch als Vorbelastung für nachfolgende Anlagen. 
 
Anhand obiger Erläuterungen haben wir für die ENERCON E-138 EP3 E3 im Betriebsmodus „NR IIs“ eine Un-
sicherheit von 1,7 dB(A) und somit folgendes Le,max,Okt Spektrum ermittelt: 
 

 
Oktavspektrum E-138 EP3 E3, NR IIs, zzgl. 1,7 dB(A) OVB (Le, max, Oktav) 

  

2

Pr

22

ognPRges  ++=

f [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000

LW, Okt [dB(A)] 84 90,4 94,8 98 99,8 96,3 87,5

berücksichtigte

Unsicherheiten
σR = 0,5 dB σP = 1,2 dB σProg = 1,0 dB

Le, max , Okt [dB(A)] 85,7 92,1 96,5 99,7 101,5 98,0 89,2

Lo, Okt [dB(A)] 86,1 92,5 96,9 100,1 101,9 98,4 89,6
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Abschlussbetrachtung 
 
Im Auftrag der Westfalenwind Etteln Ost GmbH & Co. KG aus Paderborn wurde der Standort auf den Flächen 
der Gemeinde Borchen in Nordrhein-Westfalen für eine Windenergieanlage vom Typ ENERCON E-138 EP3 E3 
mit 160 m Nabenhöhe schalltechnisch untersucht.  
 
Das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes NRW hat per Erlass 
am 29.11.2017 gefordert, die LAI-Hinweise mit Stand 30.06.2016 anzuwenden. Kernstück in den LAI-Hinwei-
sen ist die Verwendung des so genannten „Interimsverfahrens“ welches den Wegfall der Bodendämpfung, so-
wie den Wegfall der meteorologischen Dämpfung Cmet, sowie die Berücksichtigung von frequenzselektiven 
Schalleingangsdaten vorsieht. Diese Vorgaben sind in dieser Prognose berücksichtigt worden. 
 
Die neue Windenergieanlage vom Typ ENERCON E-138 EP3 E3 mit 160 m Nabenhöhe wird gemäß Herstel-
lerdatenblatt Nr. D02438346_3.0 der ENERCON Global GmbH im Betriebsmodus „NR IIs“ mit 104,0 dB(A) 
frequenzselektiv zzgl. eines Aufschlags für den oberen Vertrauensbereich gemäß LAI-Hinweisen von  
2,1 dB(A) berücksichtigt.  
 
Bei der vorliegenden Schallimmissionsprognose befindet sich bei einer Windgeschwindigkeit von 10 m/s in  
10 m Höhe bzw. bei 95 % der Nennleistung, kein Immissionspunkt im Einwirkbereich der neu geplanten An-
lage (inklusive Berücksichtigung eines pauschalen Zuschlags von 2 dB(A) für Reflexionen), daher wurde keine 
Ermittlung der Vorbelastung und der Gesamtbelastung durchgeführt.  
 
Die Zusatzbelastung durch die neu geplante Anlage beträgt an den für sie maßgeblichen Immissionspunkten 
(Richtwert in Klammern): 
 

- IP J „Etteln Evers” (45,0 dB(A)) ein Beurteilungspegel von 33,5 dB(A) 
- IP B1 (W) Hs. GM „Bohmweg 19/19a“ (42,5 dB(A)) ein Beurteilungspegel von 27,7 dB(A) 
- IP D2 WA Hs. „Talweg 9“ (40 dB(A)) ein Beurteilungspegel von 29,4 dB(A) 

 
Alle Angaben beziehen sich auf die Nachtstunden von 22:00 Uhr bis 6:00 Uhr. 
 
Aufgrund der Tatsache, dass sich kein Immissionspunkt im Einwirkbereich der neu geplanten Anlage befindet, 
ist die neue, hier beurteilte Anlage im Betriebsmodus „NR IIs“ ohne Ermittlung der Gesamtbelastung genehmi-
gungsfähig. 
 
Zur Tagzeit von 6:00 Uhr bis 22:00 Uhr befindet sich keiner der hier berücksichtigten Immissionspunkte im 
Einwirkbereich der neu geplanten Windenergieanlage. Dementsprechend ist auch für die Tagzeit keine Ermitt-
lung der Vor- und der Gesamtbelastung erforderlich.  
 
Folgt man diesen vorangegangen beschriebenen Ansätzen und Ausführungen, so bestehen gegen die Errich-
tung der geplanten Windenergieanlage, im Falle einer Beurteilung nach der TA-Lärm, unter Berücksichtigung 
der LAI-Hinweise mit Stand 30.06.2016, unter folgenden Voraussetzungen keine Bedenken: 
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- Die für die Untersuchung zugrunde gelegten Schallleistungspegel der  
  Windenergieanlagen werden eingehalten, 

 
- die für die Berechnung verwendeten Nabenhöhen werden nicht erhöht, 

 
- die Standorte der Windenergieanlagen werden nicht verändert und 

 
- es werden keine bauplanungstechnisch relevanten auffälligen Einzeltöne oder 
   impulsartigen Geräusche von der Anlage abgestrahlt. 

 
Der ausführenden Firma dieser Untersuchung sind keine weiteren Vorbelastungen am Standort, die nach dem 
BImSchG bzw. nach der TA-Lärm relevant sein könnten, bekannt.  
 
Falls der prüfenden Behörde doch noch weitere Vorbelastungen bekannt sein sollten, müssten die Vorbelas-
tungen mit den anzusetzenden Pegeln übermittelt werden und in die Betrachtung mit einbezogen werden. 
 
Eine Veränderung der Basisdaten führt zwangsläufig zu einer Veränderung der Schallsituation und die hier 
abgebildeten Ergebnisse treffen nicht mehr zu und würden eine neue Berechnung erforderlich machen. 



 

reko GmbH & Co. KG Sander Bruch Str. 10 33106 Paderborn      33 von 44 

 
Inhaltsverzeichnis des Anhangs 
 
Anhang 1: ENERCON E-138 EP3 E3: Herstellerdatenblatt D02438346_3.0 (BM NR IIs) 
Anhang 2: Vergleichsberechnung „Le,max,Oktav“ 
Anhang 3: Annahmen zur Schallberechnung  
  



 

reko GmbH & Co. KG Sander Bruch Str. 10 33106 Paderborn      34 von 44 

 
Anhang 1: ENERCON E-138 EP3 E3: Herstellerdatenblatt D02438346_3.0 (BM NR IIs) 
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Anhang 2: Vergleichsberechnung „Le,max,Oktav“ 

  



 

reko GmbH & Co. KG Sander Bruch Str. 10 33106 Paderborn      38 von 44 

 
 

  



 

reko GmbH & Co. KG Sander Bruch Str. 10 33106 Paderborn      39 von 44 

 
Anhang 3: Annahmen zur Schallberechnung  
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